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Fortsetzung und Schluß
Z 75 Die Stadtverordnetenversammlung ist befugt

Büßbräuche und Mängel in der Gemeindeverwaltung zur
Sprache zu bringen und behufs ihrer Abstellung erforder
lichen Falles bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde zu führen
Sie ist befugt sich von der Ausführung ihrer Beschlüsse
insbesondere von der beschlußmäßigen Verwendung der Ge
meindeeinnahmen Ueberzeugung zu verschaffen Sie kann zu
diesem Zwecke die Einsicht der Akten verlangen und Aus
schüsse aus ihrer Mitte ernennen Der Bürgermeister ist
befugt den Verhandlungen solcher Ausschüsse beizuwohnen
er kann sich in denselben durch ein Magistratsmitglied
einen Beigeordneten vertreten lassen

s 76 Die Stadtverordnetenversammlung darf ihre
Beschlüsse abgesehen von den Fällen der ZK 62 bis 64
und 75 nicht selbst zur Ausführung bringen Sie kann
gleichwohl einen besonderen Vertreter der Stadtgemeinde er

wählen wenn gegen den Bürgermeister oder ein Magistrats
mitglied einen Beigeordneten eine gerichtliche Klage ange
stellt werden soll Sie kann desgleichen einen besonderen
Vertreter zur Ausführung ihrer Rechte in den M 44 50
55 79 80 113 erwähnten Fällen erwählen

77 In Stadtgemeinden mit kollegialischem Vor
stande bedürfen alle Beschlüsse der Stadtverordneten Ver
sammlung jedoch mit Ausnahme a derjenigen Beschlüsse
gegen welche die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt
findet d der Fälle der ß 62 bis 64 75 76 der Zu
stimmung des Magistrats Der Magistrat ist verpflichtet
solchen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung die
Zustimmung zu versagen welche deren Befugnisse überschrei
ten oder sonst die Gesetze verletzen oder das Interesse der
Stadtgemeinde in dringender Weise gefährden

s 78 Versagt in Stvdtgemeinden mit kollegialischem
Vorstande der Magistrat einem Beschlusse der Stadtverord
netenversammlung oder versagt die Stadtverordnetenver
sammlung einem Beschlusse des Magistrats die erforderliche
Zustimmung so ist aus Antrag des Magistrats oder der
Stadtverordnetenversammlung eine gemeinschaftliche Sitzung
beider Kollegien anzuberaumen In dieser Sitzung führt
der Bürgermeister den Vorsitz jeoes Kollegium stimmt
schließlich für sich ab die Oeffentlichkeit wird auf Antrag
des Magistrats oder der Stadtverordnetenversammlung aus
geschlossen Ist auch in solcher Weise eme übereinstimmende
Beschlußfassung nicht herbeizuführen so bleibt die den Ge
genstand der Meinungsverschiedenheit bildende Angelegenheit
auf sich beruhen vorbehaltlich jedoch der Bestimmungen der

ZK 44 50 55
Z 79 Dem Bezirksrathe steht gleichwohl auf Antrag

des Magistrats oder der Stadtverordnetenversammlung auch
abgesehen von den Fällen der Zs 44 50 55 die Be

schlußfassung zu wenn es sich um eine Angelegenheit han
delt welche ohne dringende Gefährdung des Gemeindeinter
esses nicht auf sich beruhen bleiben kann Darüber ob ein
solcher Fall vorliegt hat der Bezirksrath zu befinden Aus
geschlossen ist die Zuständigkeit des Bezirksrathes s wenn
es sich um den Erlaß eines Ortsstatuts handelt vorbehalt
lich jedoch der Bestimmungen des tz 91 b in den Fällen
des tz 131

80 In Stadtgemeinden in denen der Bürgermei
ster allein den Gemeindevorstand bildet kommen die Be
stimmungen der W 77 bis 79 nicht zur Anwendung Der
Bürgermeister ist jedoch in solchen Stadtgemeinden befugt
und verpflichtet solchen Beschlüssen der Stadtverordnetenver
sammlung die Ausführung zu versagen welche deren Befug
nisse überschreiten oder sonst die Gesetze verletzen oder das
Interesse der Stadtgemeinde in dringender Weise gefährden

Auf den Antrag der Stadtverordnetenversammlung be
schließt der Bezirksrath ob die Ausführung gleichwohl zu
erfolgen hat
Titel IV Von den Geschäften des Gemeindevorstandes

und von der Verwaltung der Gemeindeangelegenheiten

81 Der Magistrat ist die Ortsobrigkeit und der
Verwalter der städtischen Gemeindeangelegenheiten Ihm
ausschließlich und seinen Organen liegt abgesehen von den
Fällen der M 62 bis 64 75 76 die Ausführung der
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung ob

H 82 Der Magistrat beschließ vorbehaltlich der
Klage im Verwaltungsstreitverfahren auf die Reklamation
welche das Recht zur Theilnahme an den Nutzungen und
Erträgen des Gemeindevermögens oder die Verpflichtung
zur Theilnahme an den Gemeindelasten zum Gegenstande
haben

Z 83 Der Magistrat stellt die Gemeindebeamten an
mit Ausnahme jedoch der Polizeibeamten Die Anstellung
der Polizeibeamten steht sofern nicht die örtliche Polizeiver
waltung einer besonderen Staatsbehörde übertragen ist dem
Bürgermeister zu ß 110

Z 84 Die Anstellung der Gemeindebeamten erfolgt
nach Anhörung der Stadtverordnetenversammlung Durch
Ortsstatut kann bezüglich der für einzelne Verwaltungszweige
zu bestellenden oberen Beamten bestimmt werden daß deren
Anstellung nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenver
sammlung erfolgen soll

85 Die Anstellung der nicht lediglich zu vorüber
gehenden oder zu mechanischen Dienstleistungen berufenen
Gemeindebeamten erfolgt auf Lebenszeit Die Gemeinde
beamten haben Anspruch aus Pension gemäß den für die
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unmittelbaren Staatsbeamten geltenden Vorschriften die
Stadtgemeinde ist jedoch in allen Fällen zur Gewährung
einer Pension nur nach Maßgabe der in ihrem Dienste
zugebrachten Zeit verpflichtet Anderweitige Vereinbarungen
sowohl über die Dauer der Anstellung wie über den Be
trag der zu gewährenden Pension sind mit Genehmigung
des Regierungspräsidenten zulässig die Genehmigung kann
nur unter Zustimmung des Bezirksrathes versagt werden
Der 53 kommt gleichmäßig zur Anwendung

H 86 Das Gesetz betreffend die Kautionen der
Staatsbeamten vom 25 März 1873 Gesetzs Seite 125
kommt auch bezüglich der von den städtischen Gemeindebeam
ten zu leistenden Kautionen zur Anwendung So weit in
dem Gesetze vom 25 März 1873 die nähere Bestimmung
königlicher Verordnung oder dem Verwaltungschef oder der
vorgesetzten Dienstbehörde vorbehalten ist erfolgt bezüglich
der städtischen Gemeindebeamten die Bestimmung durch Be
schluß der nach der gegenwärtigen Städteordnung zuständigen
Gemeindebehörde Besondere ortsstatutarische Bestimmungen
sind unbeschadet aller privatrechtlichen Vorschriften des Ge
setzes vom 25 März 1873 zulässig

H 87 Zur Verwaltung oder zur Beaufsichtigung ein
zelner Geschäftszweige so wie zur Erledigung vorübergehen
der Aufträge können für den gefammten Umfang des Stadt
bezirks oder für einen oder mehrere Unterbezirke K 88
besondere dem Magistrate untergeordnete Deputationen aus
Magistratsmitgliedern Beigeordneten und Stadtverordneten
geeigneten Falles unter Zuziehung anderer Gemeindeeinwöh
ner gebildet werden Die Magistratsmitglieder Beigeord
neten werden von dem Bürgermeister ernannt Aus der
Zahl derselben ernennt der Bürgermeister gleichzeitig die
Vorsitzenden der Deputationen er kann jedoch statt der
letzteren den Vorsitz mit vollem Stimmrecht jeder Zeit
selbst übernehmen Die in die Deputationen zu entsendenden
Stadtverordneten und Gemeindeeinwohner werden von der
Stadtverordnetenversammlung gewählt Durch Ortsstatut
kann über die Zusammensetzung und über die Befugnisse
der Deputationen nähere Bestimmung getroffen werden

H 88 Ein Stadtbezirk kann in Unterbezirke Orts
bezirke eingetheilt werden Für jeden solchen Bezirk wird
ein Bezirksvorsteher bestellt welcher den Magistrat und
dessen Anordnungen in den örtlichen Geschäften zu unter
stützen hat Der Bezirksvorsteher wird auf Vorschlag der
Stadtverordnetenversammlung von dem Magistrat aus den
im Bezirke wohnenden Gemeindebürgern ernannt Die Er
nennung erfolgt auf drei Jahre Für jeden Bezirks Vor
steher wird in gleicher Weise ein Stellvertreter ernannt
Durch Ortsstatut kann über die Mitwirkung der Einwohner
des Bezirkes bei Erledigung der örtlichen Geschäfte desselben
nähere Bestimmung getroffen werden

89 Die in den ßtz 87 und 88 erwähnten Ge
meü deeinwohner und Gemeindebürger können durch Be
schluß der Stadtverordnetenversammlung falls dazu erheb
liche Gründe vorliegen noch vor Ablauf der Zeit für
welche sie berufen sind ihrer Stellen enthoben werden vor
behaltlich der Klage im Verwaltungsstreitverfahren

s 90 Die Bestimmungen der W 73 89 kommen
auch auf dasjenige Vermögen zur Anwendung welches nur
einzelnen örtlichen Abtheilungen des Stadtbezirkes Sektio
nen Honnschafien Bauerschaften c gehört in so weit da
für nicht eine eigene die Stadtverordnetenversammlung be
ziehungsweise den Magistrat ausschließende Verwaltung be
steht oder durch ortsstatutarische Anordnung eingesetzt ist
oder eingesetzt wird Entstehen über die besonderen Rechte
solcher Abtheilungen Streitigkeiten so hat der Bezirksrath
denselben erforderlichen Falles und wenn nach Anhörung der
Betheiligten eine Einigung nicht herbeigeführt werden kann
besondere Vertreter zu bestellen

91 Die Verwaltung solcher Angelegenheiten bei
denen mehrere Stadtgemeinden oder Stadtgemeinden und
Landgemeinden betheiligt sind kann eben so wie die Art
der Beschlußfassung über solche Angelegenheiten durch ge
meinschaftliches Ortsstatut geregelt werden ß96 Handelt
es sich um ein gemeinschaftliches öffentlichen Zwecken ge
widmetes Vermögen und ist eine Einigung unter den be
theiligten Gemeinden nicht zu erzielen so wird das Statut
erforderlichen Falles von dem Bezirksrath erlassen Das
Statut unterliegt der Revision von fünf zu fünf Jahren

Z 92 Der Bürgermeister führt den Vorsitz im Ma
gistratskollegium mit vollem Stimmrecht und bei Stimmen
gleichheit mit entscheidender Stimme Das Magistrats
kollegium kann nur beschließen wenn mindestens die Hälfte
in Stadtgemeinden mit mehr als 100,000 Einwohnern
mindestens ein Drittel seiner Mitglieder anwesend ist
Der s 66 kommt bezüglich der Berathung und Abstim
mungen des Magistratskollegiums gleichmäßig zur An
wendung

s 93 Der Bürgermeister ist befugt und verpflichtet
solchen Beschlüssen des Magistratskollegiums die Ausfüh
rung zu versagen welche dessen Befugnisse überschreiten oder
sonst die Gesetze verletzen oder das Interesse d r Stadt
gemeinde in dringender Weise gefährden Auf Antrag des
Magistratskollegiums beschließt der Bezirksrath ob die Aus
führung gleichwohl zu erfolgen hat Das Magistratskolle
gium kann einen besonderen Vertreter zur Ausführung seiner
Rechte bestellen

ß 94 Der Bürgermeister leitet und beaufsichtigt
auch in Stadtgemeinden mit kollegialischem Vorstand den
gesammteu Gang der Gemeindeverwaltung Er vertheilt
die Geschäfte unter die Magistratsmitglieder Beigeordneten
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Der Bürgermeister hat in allen Fällen in denen die vor
herige Berufung des Magistratskollegiums einen das In
teresse der Stadtgemeinde gefährdenden Zeitverlust verur
sachen würde die dem Magistrat obliegenden Geschäfte
selbst wahrzunehmen er hat hierüber dem Magistrats
Kollegium in einer alsbald anzuberaumenden Sitzung Be
richt zu erstatten und dessen definitive Beschlußfassung her
beizuführen

s 95 Der Bürgermeister ist befugt vorbehaltlich der
Klage im Verwaltungsstreitverfahren den Gemeindebeamten
mit Ausnahme jedoch der Magistratsmitglieder Beigeord
neten Ordnungsstrafen bis zu 10 aufzuerlegen

ß 96 Der Magistrat vertritt die Stadtgemeinde
nach außen insbesondere in Prozessen und im Verwaltungs
streitverfahren Der Bürgermeister vollzieht die Unterschrift
und die Ausfertigung der Gemeindeurkunden die Mitunter
schrift eines zweiten Magistratsmitgliedes eines Beigeordne
ten ist erforderlich wenn in der Urkunde Verpflichtungen
für die Stadtgemeinde übernommen werden In denjenigen
Fällen in denen es der Genehmigung der Staatsaufsichts
behörde oder des Bezirksrathes oder des Provinzialrathes
bedarf ist dieselbe der Ausfertigung in beglaubigter Form
beizufügen Besondere ortsstatutarische Bestimmungen be
züglich der im Z 91 erwähnten gemeinschaftlichen Angelegen
heiten sind zulässig

Tit VII Von dem Gemeindehaushalte
Z 97 Der Gemeindehaushaltsetat wird von dem

Magistrat alljährlich spätestens im November des vorher
gehenden Jahres entworfen und sodann zur Einsichtnahme
der Gemeindemitglieder und Gemeindesteuerpflichtigen eine
Woche hindurch in einem oder mehreren in ortsüblicher
Weise zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen des Stadt
bezirkes offen gelegt

Z 98 Nach Ablauf der im ß 97 erwähnten Frist
wird der Etat der Stadtverordnetenversammlung zur Be
schlußfassung vorgelegt Bei Vorlesung des Etats hat der
Magistrat der Stadtverordnetenversammlung in öffentlicher
wenigstens zwei freie Tage vorher bekannt gemachter Sitzung
über die gesammte Verwaltung und den Stand der Ge
meindeangelegenheiten Bericht zu erstatten

s 99 Der Magistrat hat dafür zu sorgen daß der
Haushalt nach dem Etat geführt werde Er erläßt die
Einnahme und Ausgabeanweisungen an den Gemeindeein
nehmer Außeretatsmäßige Ausgaben bedürfen der Geneh
migung der Stadtverordnetenversammlung

Z 100 Der Magistrat hat an den im Einvernehmen
mit der Stadtverordnetenversammlung ein für allemal zu
bestimmenden Tagen eine ordentliche und alljährlich wenig
stens eine außerordentliche Revision der Gemeindekasse vor
zunehmen Die Stadtverordnetenversammlung kann zu allen
Kassenrevisionen ein oder mehrere ihrer Mitglieder abord
nen für außerordentliche Revisionen sind diese Mitglieder
ein für allemal zu bestimmen und von dem Magistrat zu
desnelben einzuladen

H 101 Die Jahresrechnung ist von dem Gemeinde
einnehmer spätestens im Juni des folgenden Jahres zu legen
und dem Magistrate einzureichen Der Magistrat hat die
Revision der Rechnung zu veranlassen und die letztere mit
seinen Bemerkungen der Stadtverordnetenversammlung zur
Prüfung Feststellung und Entlastung vorzulegen

s 102 Durch Ortsstatut können die in den ß 97
und 101 gedachten Zeiten und Fristen anders bestimmt
werden

Z 103 Zur Deckung der Bedürfnisse der Gemeinde
verwaltung kann die Ausschreibung von Gemeindesteuern und
Gemeindediensten beschlossen werden Das Nähere hierüber
bestimmt ein besonderes Gesetz Bis zu dessen Erlaß bewen
det es überall bei den bezüglichen zur Zeit geltenden gesetz
lichen Bestimmungen

s 104 Die Hebelisten bezüglich der Gemeindesteuern
der Gemeindedienste und der an die Stelle der letzteren tre
tenden Geldbeträge werden von dem Magistrate aufgestellt
und nachdem sie vierzehn Tage lang in einem oder mehre
ren in ortsüblicher Weise zur öffentlichen Kenntniß gebrach
ten Lokalen des Stadtbezirks offen gelegt worden sind voll
streckbar erklärt

ß 105 Die auf privatrechtlichen Titeln beruhenden
Gemeindegefälle werden erforderlichen Falles im ordentlichen
Rechtswege alle übrigen im Verwaltungswege beigetrieben

tz 106 Das Gesetz über die Verjährungsfristen bei
öffentlichen Abgaben am 18 Juni l840 Gefetzsamml S 140
kommt auch bezüglich der Gemeindesteuern und der Gemeinde
dienste so wie bezüglich der an die Stelle der Gemeinde
dienste tretenden Geldbeträge zur Anwendung vorbehaltlich
anderweitiger Bestimmungen durch das im Z 103 erwähnte
Gesetz und vorbehaltlich der Bestimmungen des Z 128
Reklamationen halten die Vollstreckung bis zum Erlaß einer
rechtskräftigen Entscheidung nicht auf

Titel VIII Von den Rechten und Pflichten der Gemeinde
behörden in Beziehung auf die Verwaltung der örtlichen

Polizei und der allgemeinen Landesangelegenheiten
H 107 Das Gesetz vom 11 März 1850 über die

Polizeiverwaltung Gesetzsamml S 265 kommt gemäß fol
genden näheren Vorschriften zur Anwendung

tz 108 Die örtliche Polizeiverwaltung wird soweit
sie nicht einer besonderen Staatsbehörde übertragen ist von
dem Bürgermeister geführt

ß 109 Ueber die Einrichtungen welche die örtliche
Polizeiverwaltung in den Stadtgemeinden erfordert kann der
Regierungspräsident besondere Vorschriften erlassen Vor



Erlaß solcher Vorschriften ist abgesehen von dringlichen kei
nen Aufschub gestattenden Fällen der Gemeindevorstand und
der Bezirksrath zu hören

110 Die von den Stadtgemeinden anzustellenden
Polizeibeamten mit Ausnahme der unteren Exekutivbeamten
bedürfen der Bestätigung des Regierungspräsidenten

111 Ortspolizeiliche Verordnungen 5 ff des
Gesetzes vom 11 März 1850 bedürfen der Zustimmung
des Gemeindevorstandes versagt der Gemeindevorstand die
Zustimmung so kann dieselbe auf Antrag der Behörde durch
den Bezirksrath ergänzt werden

112 Der Bürgermeister ist sofern er die örtliche
Polizeiverwaltung zu führen hat Hülfsbeamter der gericht
lichen Polizei Er ist mit derselben Maßgabe und soweit
nicht von der Behörde ein anderer Beamter damit beauf
tragt wird Polizeianwalt bei dem an seinem Amtssitze be
stehenden Polizeigerichte Der Bürgermeister erhält in der
Eigenschaft als Polizeianwalt von den zu dem Bezirke seines
Hauptamtes nicht gehörenden Gemeinden eine im Streitfalle
von dem Regierungspräsidenten nach Anhörung des Bezirks
rathes festzusetzende Entschädigung

113 Der Bürgermeister ist verpflichtet alle örtli
chen Geschäfte der Kreis Bezirks Provinzial und allge
meinen Landesverwaltung so fern nicht andere Behörden
dazu bestimmt sind zu übernehmen

114 Die Beigeordneten haben den Bürgermeister
auch in den U 108 bis 113 erwähnten Geschäften zu un
terstützen und in Behinderungssällen zu vertreten Der Bür
germeister kann mit Genehmigung des Regierungspräsidenten
einzelne dieser Geschäfte auch einem sonstigen Magistrats
mitgliede oder Gemeindebeamten übertragen In denjenigen
Fällen in denen nach besonderen Gesetzen den Magistraten
der Stadtkreise die Beschlußfassung in Angelegenheiten der
allgsmeinen Landesverwaltung obliegt treten da wo der
Bürgermeister allein den Gemeindevorstand bildet die Bei
geordeten unter dem Vorsitz des Bürgermeisters als Kolle
gium an die Stelle des Magistrats

115 Unberührt durch vorstehende Bestimmungen
bleiben die ungesetzlichen Vorschriften über Wahrnehmung der

Standesamtsgeschäfte
Titel IX Von der Aufsicht des Staates über die Ver

waltung der städtischen Gemeindeangelegenheiten und der

örtlichen Polizei
116 Die Aufsicht des Staates über die Verwal

tung der städtischen Gemeindeangelegenheiten und der örtli
chen Polizei wird unter der in diesem Gesetze geordneten
Mitwirkung des Bezirksrathes und des Provinzialrathes von
dem Regierungspräsidenten in höherer Instanz von dem
Oberpräsidenten und dem zuständigen Minister geübt

117 Die Aufsichtsbeamten des Staates haben
darüber zu wachen daß die Verwaltung der städtischen Ge
meindeangelegenheiten den Bestimmungen der Gesetze gemäß
geführt und stets in ordnungsmäßigem Gange gehalten werde
Sie sind zu dem Ende befugt über alle Gegenstände der
Gemeindeverwaltung Auskunft zu erfordern die Einsendung
der Akten insbesondere auch der Gemeindehaushaltsetats
so wie der Gemeinderechnungen zu verlangen und Geschäfts
beziehungsweise Kassenrevisionen an Ort und Stelle zu ver
anlassen Sie sind befugt den Bürgermeister zur Bean
standung aller Beschlüsse des Magistrats beziehungsweise der
Stadtverordnetenversammlung s 80 93 zu veranlassen
welche deren Befugnisse überschreiten oder sonst die Gesetze
verletzen oder das Interesse der Stadtgemeinde in dringender

Weise gefährden
118 In Angelegenheiten der örtlichen Polizeiver

waltung ist der Landrath als Organ des Regierungsprä
sidenten befugt und verpflichtet aus die Abstellung von
Mißbräuchen und Mängeln hinzuwirken und erforderlichen
Falles die Bestimmung des Regierungspräsidenten einzuholen
In dringenden Fällen ist der Landrath befugt unmittelbar
das Erforderliche anzuordnen

119 Die für die Verwaltung der Gemeindean
stalten zu erlassenden Reglements bedürfen der Genehmi
gung des Regierungspräsidenten in so weit in 120 der
Provinzialordnnng vom 29 Juni 1875 Ges S S 335
für die Reglements gleichartiger Anstalten der Provinzial
verbände die Genehmigung der zuständigen Minister vorge
schrieben ist Hinsichtlich der städtischen Sparkassen bewen
det es bei den darüber bestehenden besonderen Vorschriften

120 Die Genehmigung des Regierungspräsidenten
ist erforderlich zur Veräußerung oder wesentlichen Verän
derung von Sachen welche einen besonderen wissenschaftlichen
historischen oder Kunstwerth haben insbesondere von Archiven

121 Die Genehmigung des Regierungspräsidenten
welche jedoch nur unter Zustimmung des Bezirksrathes ver
sagt werden kann ist erforderlich 1 zur Veräußerung von
Grundstücken oder von Jmmobilarrechten 2 zu Anleihen
durch welche die Stadtgemeinde mit einem Schnldenbestande
belastet oder der bereits vorhandene Schuldenbestand ver
größert wird 3 zu Schenkungen welche die Substanz des
Gemeindevermögens verringern

122 Der Regierungspräsident kann unter Zustim
mung des Bezirksrathes Einschränkungen in der unentgelt
lichen Zulassung zur Theilnahme an den Nutzungen und
Erträgen des Gemeindevermögens so wie eine Erhöhung
oder Ermäßigung der dafür zu entrichtenden Abgaben
anordnen

123 Hinsichtlich der Verwaltung der Gemeinde
waldungen verbleibt es bis aus Weiteres überall bei den
bestehenden gesetzlichen Vorschriften

ß 124 Gegen die Entscheidungen des Regierungsprä
sidenten findet in polizeilichen Angelegenheiten innerhalb zehn
Tagen in anderen städtischen Gemeinde Angelegenheiten inner
halb 21 Tagen die Beschwerde an den Oberpräsidenten ge
gen die Entscheidung des Oberpräsidenten findet innerhalb
gleicher Frist die Beschwerde an den zuständigen Minister

statt Gegen die Beschlüsse des Bezirksrathes findet in allen
Fällen mit Ausnahme jedoch der Fälle des 9 gemäß

73 75 der Provinzialordnnng vom 29 Juni 1875
Ges S S 335 die Beschwerde an den Provinzialrath

statt vorbehaltlich der Bestimmungen des 118 derselben
Provinzialordnung

125 Auf den Antrag des Staatsministeriums kann
eine Stadtverordnetenversammlung durch königliche Verord
nung aufgelöst werden Es sind alsdann Neuwahlen anzu
ordnen welche innerhalb sechs Monaten vom Tage der Aus
lösung an erfolgen müssen Bis zur Einführung der neu
gewählten Vertreter ist in denjenigen Fällen in denen es
der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedarf
statt dessen die Genehmigung des Bezirksrathes einzuholen
Titel X Von dem Verwaltungsstreitverfahren in städtischen

Gemeindeangelegenheiten

126 Die Klage im Verwaltungsstreitverfahren fin
det innerhalb zehn Tagen statt gegen die in den Paragraphen
17 betreffend den Verlust des Bürgerrechts 19 betreffend
die nnentschnldigte Verweigerung der Uebernahme c unbe
soldeter Stellen 29 betreffend Einsprüche gegen die Wähler
liste 41 betreffend Einsprüche gegen das Wahlverfahren
69 betreffend Zuwiderhandlungen gegen die Geschäftsord
nung 89 betreffend die vorzeitige Enthebung von einer Stelle
erwähnten Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung be
fugt zur Anstellung der Klage ist insbesondere auch der Ge
meindevorstand und in Fällen der 29 41 derjenige
welcher Einspruch erhoben hatte Zuständig in erster In
stanz ist das Bezirksverwaltungsgericht In den Fällen der

17 29 41 89 ist die Entscheidung des Bezirksverwal
tungsgerichts vorläufig vollstreckbar jedoch sind in den Fäl
len des 41 Neuwahlen nicht vor ergangener rechtskräfti
ger Entscheidung zu veranlassen

127 Die Klage im Verwaltungsstreitverfahren findet
innerhalb zehn Tagen statt gegen die im 95 erwähnten
Disciplinarversügungen des Bürgermeisters Zuständig in
erster Instanz ist das Bezirksverwaltungsgericht

12 8 Die Klage im Verwaltungsstreitverfahren findet
innerhalb einundzwanzig Tagen statt gegen die im 82 er
wähnten Beschlüsse des Gemeindevorstandes betreffend das
Recht zur Theilnahme an den Nutzungen und Erträgen des
Gemeindevermögens beziehungsweise die Verpflichtung zur
Theilnahme an den Gemeindelasten Zuständig in erster
Instanz ist das Bezirksverwaltungsgericht

129 Die Klage im Verwaltungsstreitverfahren findet
innerhalb einundzwanzig Tagen statt gegen die auf erhobene

Beschwerde 124 in den Fällen der 50 79 80 93
ergangenen Beschlüsse des Provinzialrathes Die Klage kann
nur darauf gestützt werden daß der angefochtene Beschluß
auf der Nichtanwendung oder unrichtigen Anwendung des be

stehenden Rechtes beruhe Zuständig ist das Oberverwal
tungsgericht Die Bestimmungen des 118 der Provinzial
ordnung vom 29 Juni 1875 Ges Samml S 335 wer
den hierdurch nicht berührt

130 Im Verwaltungsstreitverfahren sind ferner zu
erledigen 1 Streitigkeiten über die bestehenden Gemeinde
grenzen 2 Streitigkeiten welche in den Fällen des 9
über die Art der Regelung der Verhältnisse entstehen unbe
schadet jedoch aller Privatrechte dritter Personen 3 Strei
tigkeiten über die im 90 erwähnten besonderen Rechte
einzelner Abtheilungen der Stadtbezirke Zuständig in erster
Instanz ist das Bezirksverwaltungsgericht

131 Wenn ein Magistrat oder eine Stadtverord
netenversammlung es unterläßt oder verweigert die der Stadt
gemeinde gesetzlich obliegenden von der Behörde innerhalb
der Grenzen ihrer Zuständigkeit festgesetzten Leistungen auf
den Haushaltsetat zu bringen oder außerordentlich zu ge
nehmigen so wird der bezügliche Beschluß auf Antrag der
Behörde durch das Bezirksverwaltungsgericht ergänzt das
Bezirksverwaltungsgericht entscheidet im Verwaltungsstreit
verfahren

132 Hinsichtlich der Dienstvergehen der Gemeinde
beamten mit Einschluß der Bürgermeister Magistratsmit
glieder und Beigeordneten finden die Vorschriften des Ge
setzes vom 21 Juli 1852 Ges Samml S 465 mit fol
genden Maßgaben Anwendung 1 Die den Bezirksregiernn
gen zustehende Befugniß zur Verfügung von Ordnungsstrafen
geht auf den Regierungspräsidenten über gegen die Dis
ciplinarverfügnngen des Regierungspräsidenten findet inner
halb zehn Tagen die Beschwerde bei dem Oberpräsidenten
gegen die Entscheidungen und gegen die Disciplinarverfügnn
gen des Oberpräsidenten findet innerhalb zehn Tagen die
Klage bei dem Oberverwaltungsgericht statt 2 In dem
auf Entfernung aus dem Amte gerichteten Verfahren tritt
an die Stelle der Bezirksregierung das Bezirksverwaltungs
gericht und an die Stelle des Staatsministeriums das Ober
verwaltungsgericht Die Verhandlung vor dem Bezirksver
waltungsgericht und vor dem Oberverwaltungsgericht erfolgt
im mündlichen Verfahren Das Gutachten des Disciplinar
hofes ist nicht einzuholen Die Ernennung des Beamten
der Staatsanwaltschaft steht bei dem Bezirksverwaltungsgc
richte dem Regierungspräsidenten bei dem Oberverwaltungs
gerichte dem Minister des Innern zu Das Verfahren kann
mit Rücksicht auf den Ausfall der Voruntersuchung nur durch
Beschluß des Bezirksverwaltungsgerichts eingestellt werden

133 Die Abfassung der Defectbefchlüffe gegen Ge
meindebeamte Verordnung vom 24 Januar 1844 Ges
Samml S 52 erfolgt im Verwaltungsstreitverfahren durch
das Bezirksverwaltungsgericht

134 Die Znläfsigkeit des Rechtsweges wird durch
die Bestimmungen dieses Gesetzes weder eingeschränkt noch
erweitert So weit gegen die Entscheidungen des Bezirks
verwaltungsgerichtes der ordentliche Rechtsweg zulässig ist
findet ein weiteres Rechtsmittel im Verwaltungsstreitver
ahren nicht statt Die Entscheidung des Bezirksverwaltungs

erichtes ist bis im ordentlichen Rechtswege ein Anderes ent
schieden ist vorläufig vollstreckbar
Titel XI Besondere Bestimmungen für die Stadtkreise

135 In den Stadtkreisen oder wenn unter meh
reren betheiligten Gemeinden sich ein Stadtkreis befindet
kommen folgende Bestimmungen zur Anwendung

136 An die Stelle des Regierungspräsidenten tritt
der Oberpräsident In der Stadt Berlin tritt in den Fäl
len des 109 an die Stelle des Regierungspräsidenten der
zuständige Minister

137 An die Stelle des Bezirksrathes tritt der
Provinzialrath In der Stadt Berlin tritt an die Stelle
des Bezirksrathes a in den Fällen der 50 77 80
93 das Oberverwaltungsgericht welches im Verwaltungs
streitverfahren entscheidet b in allen übrigen Fällen der
Minister des Innern

138 In den Fällen des 50 77 80 93 fin
det gegen die Beschlüsse des Provinzialrathes nach Maßgabe
der Bestimmungen des 129 die Klage im Verwaltungs
streitverfahren statt In allen übrigen Fällen mit Aus
nahme jedoch der Fälle der 7 9 findet gegen die Be
schlüsse des Provinzialrathes innerhalb einundzwanzig Tagen

die Beschwerde an den Minister des Innern statt
139 In den Stadtkreisen mit mehr als 30,000

Einwohnern bleiben die Bestimmungen der 46 57 so
weit sie die Mitwirkung des Regierungspräsidenten beziehungs
weise des Bezirksrathes bei Feststellung der Besoldungen
und Dienstunkostenentschädigungen betreffen 52 59 85
so weit sie die Genehmigung des Regierungspräsidenten er
fordern 121 Nr 1 so weit es sich nicht um die Veräuße
rung von Waldungen handelt 122 außer Anwendung
Der 118 bleibt in allen Stadtkreisen außer Anwendung

Titel XII Schluß und Uebergangsbestimmungen
140 Die gegenwärtige Städteordnung tritt mit

dem i Januar 1877 in Kraft
141 In allen im 1 gedachten Gemeinden ist von

den zeitigen städtischen Behörden alsbald nach Verkündigung
der gegenwärtigen Städte Ordnung Beschluß darüber zu
fassen ob vorbehaltlich der Bestätigung des Bezirksrathes

5 eine der in den 14 22 vorbehaltenen ortsstatnta
rischen Bestimmungen getroffen werden soll Demnächst ist
gemäß den Vorschriften der gegenwärtigen Städte Ordnung
zur Aufstellung der Wählerliste und zur Wahl einer Stadt
verordneten Versammlung zu schreiten die 29 31 blei
ben hierbei so weit in denselben zur Vornahme der gedach
ten Geschäfte bestimmte Monate vorgeschrieben sind außer
Anwendung der Wahlvorstand wird nach Bestimmung des

33 gebildet die Wahl der Beisitzer in dem Wahlvor
stande steht der zeitigen Gemeindevertretung der Stadtver
ordnetenversammlung dem bürgerschaftlichen Kollegium zu
der zeitigen Gemeindevertretung steht desgleichen die Be
schlußfassung auf die Einsprüche gegen die Richtigkeit der
Wählerliste oder das Wahlversahren zu gegen den Beschluß
findet nach Vorschrift der gegenwärtigen Städte Ordnung
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren statt die Einfüh
rung der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung findet
nicht vor dem 1 Januar 1877 statt die zeitigen Ge
meindevertretungen bleiben bis zur Einführung der neu ge
wählten Stadtverordnetenversammlung in Thätigkeit

142 Die im 24 für die Wahl und für die
Ergänzung der Stadtverordneten bestimmte sechsjährige und
zweijährige Periode wird für das erste mal vom 1 Januar
1877 ab berechnet

143 Die zeitigen Gemeindebeamten verbleiben vor
behaltlich der Bestimmungen der 44 und 144 für die
jenige Zeit für welche sie bestellt worden sind in Thätigkeit
die Bestimmungen des 43 haben im Geltungsbereiche der
Städte Ordnung für die sechs östlichen Provinzen vom
30 Mai 1853 Gesetzsammlung S 261 eine Veränderung
in der Zahl der nnbesoldeten Stadträthe nur zur Folge je
nachdem die regelmäßigen Ergänzungswahlen 45 vorzu
nehmen sind

144 In Neu Vorpommeru und Rügen sind für
die auf Lebenszeit bestellten nnbesoldeten Magistratsmitglie
der von den nach 141 neu zu wählenden Stadtverordne
tenversammlungen alsbald nach ihrer Einführung Neuwahlen
vorzunehmen die im 45 für die Ergänzungen der unbe
foldeten Stadträthe bestimmte sechsjährige und dreijährige
Periode wird für das erste mal vom i Januar 1877 ab
berechnet In der Stadt Stralsuud sind fortan von dem
zeitigen an Dienstjahren älteren Bürgermeister die in der
gegenwärtigen Städteordnung dem Bürgermeister zugewiese
nen Geschäfte von dem zeitiger an Dienstjahren jüngeren
Bürgermeister die in der gegenwärtigen Städteordnung dem
Beigeordneten oder zweiten stellvertretenden Bürgermeister
zugewiesenen Geschäfte wahrzunehmen

145 Alle zur Zeit des Inkrafttretens der gegen
wärtigen Städte Ordnung fungirenden schon nach den bis
herigen gesetzlichen Bestimmungen pensionsberechtizten Ge
meindebeamten erhalten bei eintretender Dienftunfähigkeit
oder wenn sie nach abgelaufener Dienslperiode als Bürger
meister oder besoldete Beigeordnete oder Magistratsmitglie
der nicht wieder gewählt oder bestätigt werden Pension ge
mäß den Bestimmungen der 52 53 59 85 unbescha
det jedoch der ihnen nach den bisher geltenden Bestimmun
gen oder getroffenen Vereinbarungen zustehenden weitergehen
den Ansprüche

146 Alle in der gegenwärtigen Städte Ordnung
vorgeschriebenen Fristen sind präclusivisch Dieselben sind
nach Maßgabe der bürgerlichen Prozeßgesetze zu berechnen
welche am Sitz der Behörde deren Entscheidung angerufen I
wird in Geltung stehen

147 Auf die vor dem 1 Januar 1877 bereits
anhängig gemachten städtischen Gemeindeangelegenheiten fin
den in Beziehung auf die Zuständigkeit der Behörden das
Verfahren und die Znlässigkeit der Rechtsmittel lediglich die z



Bestimmungen der früheren Gesetze Anwendung vorbehaltlich
der Bestimmungen des tz 141

ß 148 In den Fällen der U 103 123/147 tritt
an die Stelle der Bezirksregierung der Regierungspräsident

149 Mit dem Tage des Inkrafttretens der gegen
wärtigen Städte Ordnung treten alle mit den Vorschriften
derselben im Widerspruch stehenden oder damit nicht zu ver
einigenden gesetzlichen Bestimmungen außer Geltung Ins
besondere treten außer Geltung 1 die Städte Ordnung für
die sechs östlichen Provinzen vom 30 Mai 1853 Gesetz

sammlung S 261 und die gemäß Z 1 Absatz 2 derselben
in den dort erwähnten Ortschaften Flecken geltenden be
sonderen Vorschriften Fleckenstatuten 2 das Gesetz betref
fend die Verfassung der Städte in Neu Vorpommern und
Rügen vom 31 Mai 1853 Gesetzsammlung S 291 und
die auf Grund desselben festgestellten Stadtrecesse nebst allen
zu diesen Gesetzen Statuten Recessen erlassenen ergänzenden
oder abändernden Bestimmungen vorbehaltlich jedoch der
Bestimmung des H 123 der gegenwärtigen Städteordnung
und mit Ausnahme aller derjenigen Bestimmungen welche

die Art der Aufbringung der Bedürfnisse der Gemeinde
verwaltung K 103 zum Gegenstande haben
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Bekanntmachung
Zur Annahme von Todes Auzeigeu ist das Bureau des

Standesamtes am 17 d M 2 Osterfeiertag Vormittags
IG SS RÄ T I geöffnet
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Menbles Verkanf
Geiststraße Nr 63 sollen wegen Umbau

eine große Partie Menbles als Sophas
Schränke Tische Stühle c c sehr billig
verkauft werden

zu Halle a/S
Auf Ersuchen des Herrn 8 wird der unterzeichnete Notar

am Donnerstag den 20 d M von Morgens 10 Uhr ab
im Restaurant zum Kaisergarten Angnstaftraße 9

auf der sogenannten l K i k i schen Breite
die nachstehend verzeichneten Häuser und Bauplätze unter günstigen ZahlungsbediNl
gUNgeu öffentlich an den Meistbietenden versteigern

Die Verkanfsbedingungen uud Karten sind bei dem Notar vom 15 d Mts
ab in den Geschäftsstunden einzusehen Auch kann die Besichtigung der Verkaufsobjecte in

Gegenwart des Herrn 8 jederzeit stattfinden
Die Verkaufsobjecte find

a ein neuerbautes Zstöckiges Wohnhaus Ecke der Augusta uud Dorotheen
straße Nr 11 mit Gas und Wasserleitung besonders für Bäckerei Con
ditorei oder zu einem Materialwaarengeschäft geeignet

d ein ncnerbantes Zstöckiges Wohnhaus mit Seitengebäuden Dorotheenstraße 10
mit Gas und Wasserleitung

e ein neuerbautes Zstöckiges Wohnhans mit Seitengebäuden Augustastratze 9
mit Gas und Wasserleitung worin sich ein Restaurant 1 Ranges befindet und
wozu ein großer Garten mit Colonade und Orchester zum Abhatten von Concer
ten gehört

tl ein Zstöckiges Wohnhaus mit Garten und Vorgarten Gas und Wasserleitung
Bernbnrgerstraße 13e

e ein desgl Bernbnrgerstraße 13tl
t ein nenerbantes Zstöckiges Wohnhaus mit Garten und Vorgarten Bern

bnrgerstraße 4
A eine nenervante Villa Wiesenstraße 4 Giebichenstein
K zwei Bauplätze in der Dorotheenstraße
j 3 desgl in der Augustastrasze

k ein desgl Ecke der Charlotten und Marienstraße
I 5 Bauplätze an der Marienstraße in Lehmann s Garten nach einem bestimmten

zur Einsicht ausliegenden Plane villenartig mit Gärten zu bebauen
in ein Bauplatz von ca 40 Ruthen welcher bereits mit Stall und Wagenremise be

baut ist in der Bernburgerstraße

Halle den 12 Aprit 1876 L 9888jW ivkiKVi Justizrath und Notar

x k L ttcuc eikT v
Ein solid gebantes Hans in Volkmars

dorf bei Leipzig an einer sreqmuten Haupt
straße gelegen soll wegzugshalber sehr preis
werth für 5200 H Anzahlung 1000 bis
1500 H verkauft werden
Rendnitz bei Leipzig Heinrichstraße i

Aetien Bier
Echt Aerbster Bitter Bier

26 Flaschen 3

bei alter Markt 16Lager fertiger Grab Kreuzc Kissens
Monumente in Sandstein Marmor Eisen c

osferire 1 F j ineue Promenade 10
Daselbst freundliche Wohnun gen zu verm

Ein Kinderwagen für 4 A zu ver

kaufen H 51010Rathhausgasse 10 parterre
Zwei schön pfeifende Drosseln mit Bauer

zu verkaufen Zu erfragen bei Haaseusteiu
K Vogler Leipzigerstraße 102 H 51002

Ein fast noch neuer Frack zu verkaufen
gr Rittergasse 10 part

gr

l

Tricot Handschuhe Chemisettes Shlipse Damenkragen und Stulpe seidene
und Floret Damenschälcheu empfing und empfiehlt in neuesten Mustern und Farben
bei billigster Preisstelluug

Hcrreustr 7 Heneustr 7
Mir Tischler d Glaser

Fliegengaze zu Speiseschränken und Luftsenstern empfiehlt zu billigen Preisen

t MitgAcburMstr 47
Doppelt elastische SpiralSraht Watralze

von äußerst angenehmer Elasticität mit Garantie der Haltbarkeit empfiehlt die

Drahtwaaren Fabrik von Ma deburgetstr 7
Nestanrations Uebernahme

Hiermit zur gef Nachricht daß ich die Restauration Berggasse 3 von Herrn
übernommen habe Es wird mein größtes Bestreben sein ein mich gütigst

beehrendes Publikum nur mit guten Speisen und Getränken zu bedienen

Achtungsvoll O li ptuvi
M Gleichzeitig erlaube mir kleinen Vereinen mein Gesellschaftszimmer welches

och aus einige Abende frei zur gef Benutzung zu empfehlen D O

Geschasts Eiöffnung
Einem geehrten Publikum von Halle und Umgegend zeige hiermit ergebenst an daß ich hier

Schmeerstraße 17 und Knhgasse 8 mich als Gläsermeister
etablirt habe Durch accurate Arbeit prompte Bedienung und billigste Preise
soll es mein Bestreben sein mir eine bleibende Kundschaft zu erwerben und zu erhalten
Ich empfehle deshalb meine Werkstatt für alle in Glaserei fallende Arbeiten

Achtungsvoll ergebenst

HH NZStsüv Glaser

Zu den Osterfeiertagen verzapfe ich wieder Kärne
Muttersaffe

När vitbivr vor
li I Ä886

Eine brauchbare
Centner Tragkraft

Decimalwaage 30
ist zn verkaufen

Karlsstraße 19
Mühlenspliß Schippenstiele

sind wieder vorräthig
Carl Schumann Holzhandlung hier

Prima Magdeb Sauerkohl

Pianino Verkauf
ein hochfeines mit sehr reichem Tone 7 Oct
aus den renommirtesten Berliner Fabriken
verkaust gr Steinstraße 46 i Tr

Sopha u Matratzen etvstgef hätt in
Auswahl G Franendor f Schulg 2 Ä

empfiehlt sein neuerrichtetes

Äizzi S M SSULSNII
zur gefälligen Berücksichtigung

Leere Wein und Brauutweiu Ge
biude kaufen

SS Marienstraße 10
Leere Sauerkohl nnd Gurken Fässer

kansen
Zi ZS Marienstraße 10

9090 und 12999 Mark auf gute Hypo
thek auszuleiheu Reflectanten werden gebeten
ihre Adressen unter A M in der Annoncen
Expedition Haaseusteiu A Vogler Leipziger
straße 102 niederzulegen H 51001

Nächste Woche Dienstag und
Donnerstag Braunvier bei

Leere Selters u Weinflaschen kaufen
tets S Matthias K Co Geiststraße

Kosten un6 f rsnvog

versenden wir auf Franeo Ansrage wen Wer
l Seiten starken mit viele zengniflen
glücklich Geheilter verschenkn Auszug aus
vr Naturkrillnethode Jeder welch

ieuaen will lasse sich den Auszug von Richters
kZerlagS Anftalt in seivzig kommen

Asthma n Drust Lcideude

Hermann Rauchfutz W

Gegen Husten
und Heiserkeit empfiehlt als bestes Mittel
die rühmlichst bekannten

Helm schen Malzbonbon

g r Stein u gr Ulrichsstraßen E cke
Einen großen Posten Sonnenschirme

uud Touristenschirme habe wieder erhal
ten und verkaufe solche zu sehr billigen

Preisen MAuctious u Commissious Geschäft
Briiderstr 9 Eiug kl Steiustr

Briefpapier
sämmtliche Schreibmaterialien u

wollen sich vertrauensvoll an Lernkitrüt O
8vlin in Dessau wenden die für Erstere
einen Kräutersaft nebst Tropfen und für
Brustlcideude ein Kräuterpulver besitzen wo

durch Vielen geholfen und worüber schriftliche, s KS s
Z eugnisse in Menge vorliegen D 135W MHMA

empfiehlt billigst

untere Leipzigerstraße 1VS

Rusiker
empfehle Justrumeuteu Bestandtheile so
wie Violin und Guitarren Saiten

M MvtntQZiuntere Le ipzigerstraße 195

und

litdoAr rd6it6Q
jeder Art liefert in

sorgfältigster Ausführung
die Steindruckerei von

I k9li igM ck Vli8ekmsnn
gr Sandberg 9 part

j

h
Ein Sopha eine gebr Bettstelle mti

Matratze verkauft billig H 51018
Kanzleigasse 2 2 Tr am Domplatz

Künstliche Zähne
neuester Methode und Plombiren billig und
schmerzlos Reparaturen jeder Art schleunigst

Di Geiststraße 8

Gutes Bett
I verkaufen

ist ümstandshalber billig zu
Hallgasse 8 1 Tr

Strohhüte
Band und Blumen in reicher Auswahl
sehr billig K Dieskau Rathhausgasse 19

Strohhüte und Blumen verkauft billig
Gasthos zum Bär,

im Hof 2 Tr

Einen birkenen Kleidersecretair gute
I A rbeit verkauft billig Langegasse 23

Eine Bettstelle eichenartig ist billig zu
verkau fe n Steinweg 43 1 Tr im Pelikan

Ich wohne jetzt
große Steinstraße 48

E Finger Hebamme
F Herbst Maschinensabr

Tanzunterricht
Zu dem kurz nach Ostern beginnenden

Kursus ladet ergebenst ein
H

große Ulrichs straße 4 neues Theater
Einen Lehrling für feine Holzdreherei sucht

Gustav Reiling

Lehrburschen sucht

Zwei kräftige Burschen können in die Lehre
treten bei Heinr Poland Stellmachermstr

Steinthor 10

Zwei verheirathete
werden sofort gesucht

H 51005

Pferdeknechte
für

Amt Brachwitz
Ein j anst Mädchen von ausw welches

schon bei Kindern gedient sncht gleiche Stel
lung Zu ersr Bcchnhossstraße 7 II



Aekaummachmist
die Einlösung und die bevorstehende Präclusion der Preußischen Kussen

AnweisulMn betreffend
Nach Z 2 des Gesetzes vom 18 Juni v Js G S S 231 hat die Staats

Regierung den Zeitpunkt zu bestimmen zu welchem die Preußischen Kassen Anweisungen vom
2 November 1851 15 Dezember 1856 und 13 Februar 1861 ihre Gültigkeit verlieren
Mit Bezug hierauf fordere ich wiederholt dazu auf sich der bezeichneten Kassen Anweisungen
baldigst dadurch zu entledigen daß dieselben entweder bei den Staatskassen in Zahlung
gegeben oder bei einer der nachbezeichneten Kassen

in Berlin
bei 1 der General Staatskasse

2 der Controle der Staatspapiere
3 der Kasse der Königlichen Direction für die Verwaltung der directeu Steuern
4 dem Hauptsteueramt für inländische Gegenstände
5 dem Hauptsteueramt für ausländische Gegenstände und
6 der unter dem Vorsteher der Ministerial Militair und Bau Commission stehen

den Kasse
l in den Provinzen

bei 1 den Regierungs Hauptkassen
2 den Bezirks Hauptkassen in der Provinz Hannover
3 der Landeskasse in Sigmaringen
4 den Kreiskassen
5 den Kassen der Königlichen Steuerempfänger in den Provinzen Schleswig Holstein

Hannover Westfalen Hessen Nassau und Rheinland
6 den Bezirkstagen in den Hoheuzollern schen Landen
7 den Forstkassen
8 den Hauptzoll und Hauptsteuerämtern sowie
9 den Nebenzoll und Steuerämtern

zur Einlösung gebracht werden

Berlin den 16 Februar 1876 Der Finanz Minister
Camphauscn

Die Aufnahme von Kindern in die katholische Schnle findet Mittwoch den
19 d Mts vormittags von 1 12 Uhr statt Dabei ist ein Impfschein vorzul n

Halle t2 April 1876 Schnldirectvr

lil

Aommer Neberziehern
von 6 10 Thlr

rülMdrs uriä OMwsi r ÜLM
von 10 12 22 Thlr

von 12 14,16 24 Thlr
eleganten Knaben und KinÄer Anzngen

T von 2 2V 3 7V Thlrempfiehlt

Aus der Grube Nenglücker Verein bei Nietleben ist trocken
gelagerte Stückkohle vmrälbig

und Mstt s

m ganzen Wagenladungen und kleineren
Posten sowie im Einzelnen empfiehlt bill gst

MvissssA
Xokleii AieÄvi IilAS mi ävr ViemitZvr t IiÄU8866
Bestellungen für mich nimmt auch Herr C F G Kitziug Schmeerstraße 43 entgegen

Leipzigerstraße 85
611 KW8 et 6U äetail

Lager echter Importen und OiMireu deutscher Fabrikate aus den größten
Häusern bei billigsten preisen

Lager reingehaltener Uosel Rdeiu und koräekmx eiuy
Voutsoüv u I tÄUiüösisodv xirituosvu

und andere div Sorten halten jeden Posten billigst empfohlen

kraun ekveix M k sbi iji
V0I1 GOS KG V KA WZM M örauvseli siK
bringt das von ihr erfundene nach ärztlicher Vorschrift aus den nahrhaftesten und
gesundesten Stoffen zusammengestellte

echte Caffee Mehl
in Erinnerung Ein jedes Packet muß mit unserer obenstehenden vollen Firma
und den Herzogt Braunschweigischen Wappen die wir allein zu führen berechtigt
sind versehen sein und wird hierdurch allein die Echtheit des Fabrikats verbürgt
und ist durch alle größeren Coloniaiwaaren Handlungen zu beziehen

LT MSAMvAss L s M 8
Kunst u Kampk Mrdki ki vriiekerei Mvtlir ll chßm

empfiehlt sich ergebenst
Annahme im Fabrikgebäude am Moritzthor 5 bei Herrn H C Weddy Pöuicke

Unter Leipzigerstraße 7 Wochenmarkttags Marktplatz Schnittwaaren Budenreihe

Das Mbel Spiegel u Polsterumareu Magazili
von

Mv s rA k
kl 3 Tischlermeister an lj Mi it/ Icketempfiehlt sein reichhaltiges Lager selbstgefertigter Arbeiten bei Bedarf geneigter Berücksichtigung

HelumßäßßisAlie MvuIM InlMi
in allen gangbaren Dimensionen empfiehlt billigst

UM Ä r ElsellhandtunljNZlUG ZK/A

Mettlach er Mosaik Platten in reichhaltiger Auswahl und andere ähnliche
Sorten sowie Cementfußbodenplatten in allen Mustern und Farben zum Belegen für
Kirchen Vahnhofs Hallen Fluren Verandas Küchen Souterrains Fabriksäle c

empfehlen MM

Markt und Memschmieden Ecke
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Reparaturen werden gnt und billig ausgeführt

KsrMvuikll8 UuiiÄka tN0iiika8
tv

empfiehlt in bekannter Güte

M ZmtszSivLeipzigerstratze IM
phujzösuv öisitq un sub uz jazm uzansvavcts

Unterzeichnete verlegten heute ihre Wohnung und Werkplatz nach der Klaus
thor Vorstadt Ä und halten sich dem bauenden Publikum sowohl
zur ÄusMrung aller Ärten Sauten als auch zur Anfertigung von Äanplänen
Kostenanschlägen zc bestens empfohlen

Halle den 10 April 1876
NWZKGj M Zimmer und Röbvmeister

ZeugnißSeit vielen Jahren hatte ich Reißen in allen Gliedern ich lag 2 Jahre lang
im Bett so steif daß ich nicht im Stande war eine Hand nach dem Munde zu
führen dabei nahmen die Schmerzen täglich überHand Nachdem mir aber das
Glöckner sche Zug und Heilpflaster empfohlen und dasselbe täglich tüchtig
eingerieben worden ist bin ich nach kurzer Zeit wieder so weit daß ich jetzt schon
beim Schmied den Blasebalg ziehen und eine Viertelstunde weit gehen kann und
glaube daß ich jetzt wieder wenngleich in meinem 63 Jahre durch leichte Arbeit
mein Brod verdienen kann

Ich fühle mich verpflichtet dieses ausgezeichnete Glöckner sche Pflaster allen der
artig Leidenden dringend zu empfehlen Wilh Müller in Röderan bei Riefa

Vorstehender wahrer Sachverhalt wird hierdurch in allen Punkten bestätigt
Röderau bei Riesa den 5 Mai 1875 C A Kaul Gemeindevorsteher

Echt mit dem Stempel und der Schutzmarke
auf den Schachteln versehen ist zu beziehen a 25 Pfennige aus der Löwen Apo
theke in Halle a/S sowie aus den Apotheken in Dürrenberg Mersebnrg
Weitzenfels Alslebm und Rotzla Fabrik in Gohlis bei Leipzig Eiscnbahn
straße 18 Attestbücher liegen in allen Apotheken aus

Warnung Das geehrte Publikum wird besonders aufmerk
sam gemacht genau auf obigen Stempel und Schutzmarke zu achten da
das Glöckner sche Pflaster neuerdings nachgeahmt wird

Meine
mildern jede Heiserkeit und jeden
catarrhalischen Hnsten

Diek find in Bmleln g Z Rpf stets
vonäch g m der Conditmei vcn

Vs VZT MM m Hake
Berlin M MMIvs

ract Ar t zc

in voriiÜKlivdster abKvlilAvrtvr
sovis clivsrss

üsueli iiml 8elWpftMe
owxüslilt dilliKdit
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Für die Redaction verantwortlich C Bobardt Druck der Buchdruckerei des Waisenhauses
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